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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe (17. Ausschuss)  

zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung  
– Drucksache 20/4865 – 

15. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechtspolitik 

A. Problem 
Mit dem vorliegenden Bericht kommt die Bundesregierung dem Auftrag des 
Deutschen Bundestages nach, über ihre Menschenrechtspolitik im Berichtszeit-
raum vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2022 zu berichten. Unter Ein-
beziehung aktueller menschenrechtlicher Themen und Debatten dient der Bericht 
der Evaluierung der Menschenrechtslage auf internationaler Ebene und der Über-
wachung von Menschenrechtsverstößen. Er enthält den Aktionsplan Menschen-
rechte der Bundesregierung für 2023–2024 und eine Darstellung der Menschen-
rechte sowohl in Deutschland und im Rahmen der gemeinsamen Justiz- und In-
nenpolitik der Europäischen Union als auch in der deutschen Außen- und Ent-
wicklungspolitik und weltweit. Besonderes Augenmerk legt die Bundesregierung 
auf die Themen Frauen und Kinder in Konflikten und Krisen, Herausforderungen 
des Klimawandels für den Schutz der Menschenrechte sowie Menschenrechte und 
Digitalisierung.  

B. Lösung 
Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und AfD bei Abwesenheit der Gruppe Die Linke. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Kosten 
Wurden nicht erörtert. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen,  

in Kenntnis der Unterrichtung auf Drucksache 20/4865, folgende Entschließung 
anzunehmen: 

„Der Deutsche Bundestag begrüßt den vorgelegten 15. Bericht der Bundesregie-
rung über ihre Menschenrechtspolitik. Der Bericht unterstreicht, dass der Schutz, 
die Achtung und die Weiterentwicklung von Menschenrechten eine Querschnitts-
aufgabe sind, die sowohl national, als auch international umgesetzt wird.  

Der Status Quo der Rechte von Frauen, Minderheiten und marginalisierten Grup-
pen ist ein Gradmesser für die Achtung und den Schutz von Menschenrechten 
durch das jeweilige Land insgesamt. Der Bundestag begrüßt daher, die ange-
strebte Stärkung der Rechte, Repräsentanz und Ressourcen dieser Teile der Be-
völkerung, um dies in konkretes politisches Handeln zu übersetzen und verweist 
auf die Leitlinien „Feministische Außenpolitik gestalten“ des Auswärtigen Amts 
sowie die Strategie „Feministische Entwicklungspolitik“ des BMZ. Auf diese 
Weise können Menschenrechte insgesamt gestärkt werden. Der Bundestag be-
grüßt, dass in diesem Kontext in Teil B des Berichts auch die Lage der Menschen-
rechte von Frauen und Kindern in Deutschland deutlich betrachtet wird.  

Der Bundestag begrüßt, dass der Bericht ein besonderes Augenmerk auf die The-
men Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung sowie zur Arbeits-
ausbeutung, zur Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch, bei der Bekämp-
fung konfliktbezogener sexualisierter und geschlechterspezifischer Gewalt ge-
genüber Frauen und Kindern sowie Menschenrechte im Kontext der Klimakrise 
und Menschenrechte und Digitalisierung legt.  

Der Bundestag begrüßt, dass die Bundesregierung sich am 9. November 2023 zum 
vierten Mal dem universellen periodischen Staatenüberprüfungsverfahren des 
VN-Menschenrechtsrats stellte (Universal Periodic Review, UPR). Das UPR 
stellt einen einzigartigen Mechanismus dar, in dem die Menschenrechtslage eines 
jeden VN-Mitgliedstaates regelmäßig transparent, auf Augenhöhe sowie unter 
Einbindung der Zivilgesellschaft evaluiert wird. Das UPR trägt dazu bei, Men-
schenrechte weltweit zu stärken.  

Mit großer Sorge beobachtet der Bundestag den Abbau von Freiheit, Demokratie 
und Rechtstaatlichkeit in zahlreichen Ländern weltweit einschließlich Ländern 
der Europäischen Union und damit einhergehende Verletzungen von bürgerlichen 
und politischen Rechten, u. a. durch Einschränkungen der Meinungs-, Presse- 
oder Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Missachtung des Rechts auf faire 
Gerichtsverfahren oder willkürliche Inhaftierungen und Verschwindenlassens so-
wie von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten, wie des Rechts auf 
Bildung, Gesundheit oder kulturelle Teilhabe.  

Vor 75 Jahre wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AMRE) ver-
abschiedet, vor 70 Jahren trat die Europäische Menschenrechtskonvention 
(EMRK) in Kraft. Angriffe auf die Universalität, Unteilbarkeit und Interdepen-
denz der Menschenrechte und jegliche Versuche, menschenrechtliche Institutio-
nen und Organe zu unterwandern oder zu delegitimieren, offenbaren, dass Men-
schenrechte nach wie vor erkämpft und verteidigt werden müssen. Die Verab-
schiedung der AMRE und die Kodifizierung dieser Rechte in zahlreichen völker-
rechtlichen Verträgen ist eine einzigartige Errungenschaft, die gewürdigt, bewahrt 
sowie fortlaufend geschützt und weiterentwickelt werden muss. 
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Mit Sorge nimmt der Bundestag die Darstellung der menschenrechtlichen Lage in 
ausgewählten Staaten zur Kenntnis, die von der Bundesregierung oder der EU in 
ihren „Item-4-Statements“ im VN-Menschenrechtsrat adressiert wurden. Ein be-
sonderer Fokus der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik muss auf der Stär-
kung zivilgesellschaftlicher Akteure und der Wahrung und Stärkung der Men-
schenrechte in eben diesen Ländern liegen.  

Als besonders besorgniserregend bewertet der Bundestag die Entwicklungen in 
Afghanistan. Die menschenrechtliche und humanitäre Lage im Land hat sich im 
Berichtszeitraum und nach Erscheinen des 15. Menschenrechtsberichts weiter 
dramatisch verschlechtert. Zwei Drittel der afghanischen Bevölkerung sind aktu-
ell auf humanitäre Hilfen angewiesen. Weitere Beispiele sind das Arbeitsverbot 
für Frauen bei VN-Organisationen und NGOs, der Ausschluss von Mädchen von 
weiterführender Bildung, die erheblichen Einschränkungen ihrer Bewegungsfrei-
heit und ihres Rechts auf Selbstbestimmung sowie die Zunahme an körperlicher 
Züchtigung bis hin zur Vollstreckung der Todesstrafe. Der Bundestag begrüßt in 
diesem Zusammenhang die fortlaufende Bereitstellung humanitärer Hilfe in enger 
Abstimmung mit internationalen Partnern und gemäß den humanitären Prinzipien 
durch die Bundesregierung.  

Die anhaltenden systematischen Menschenrechtsverletzungen durch die Kommu-
nistische Partei Chinas (KPC) in der Volksrepublik China nimmt der Bundestag 
ebenfalls mit größter Sorge zur Kenntnis. Zu betonen sind die schweren Men-
schenrechtsverletzungen gegen ethnische und religiöse Minderheiten in Xinjiang 
und Tibet, darunter die systematischen Gräueltaten insbesondere an Uigurinnen 
und Uiguren, die landesweite Verletzungen insbesondere des Rechts auf Mei-
nungs- und Pressefreiheit. Er verurteilt die Verletzung der völkerrechtlich ver-
bindlichen chinesisch-britischen Gemeinsamen Erklärung zu Hongkong von 1984 
durch die KPC, und damit die Missachtung der zugesicherten Bürger- und Men-
schenrechte. Chinas offensive Militärpolitik im südchinesischen Meer, und insbe-
sondere die zunehmende militärische Bedrohung Taiwans, sieht der Bundestag  
mit großer Sorge. 

Im Berichtszeitraum und insbesondere seit Beginn der Proteste im September 
2022 hat sich die Menschenrechtslage im Iran dramatisch verschlechtert. Der 
Bundestag verurteilt das brutale Vorgehen der iranischen Regierung und Sicher-
heitskräfte, insbesondere der Revolutionsgarde, gegen Demonstrierende, Massen-
inhaftierungen und die dramatische Zunahme an Hinrichtungen. Der Deutsche 
Bundestag steht uneingeschränkt an der Seite der mutigen Freiheitskämpferinnen 
und Freiheitskämpfer im Iran und hierzulande und wird sich weiterhin konsequent 
dafür einsetzen, dass der Druck auf das iranische Regime aufrechterhalten wird 
sowie alle politischen und juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um 
die Verantwortlichen strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen. 

Der Bundestag verurteilt aufs Schärfste, dass sich die Menschenrechtlage in Bela-
rus im Nachgang zu der brutalen Niederschlagung der friedlichen Proteste als Re-
aktion auf die gefälschte Präsidentschaftswahl im August 2020 massiv verschärft 
hat und belarussische Behörden fortwährend systematisch Oppositionelle, Men-
schenrechtsorganisationen, unabhängige Medien und die Zivilgesellschaft rigoros 
unterdrücken. Der Bundestag solidarisiert sich mit allen politischen Gefangenen 
in Belarus. Er verurteilt mit Nachdruck, dass Belarus Russlands Aggressionskrieg 
gegen die Ukraine unterstützt.  

Die Menschenrechtslage in Myanmar hat sich im Berichtszeitraum ebenfalls wei-
ter verschlechtert. Die Militärjunta richtet sich weiterhin mit systematischer Ge-
walt gegen die Zivilbevölkerung und ignoriert damit nicht zuletzt die Resolution 
2669 des VN-Sicherheitsrates. Der Bundestag ist sehr besorgt darüber, dass die 
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Rohingya nach wie vor systematischer Gewalt und ethnischer Säuberung durch 
die Militärjunta ausgesetzt sind.  

Mit Sorge betrachtet der Bundestag die Missachtung der Menschenrechte und das 
ausgedehnte System der Straflosigkeit in Ägypten. Die ägyptische Regierung ver-
sucht durch Gesetze systematisch, die kritische Zivilgesellschaft zum Schweigen 
zu bringen. Masseninhaftierungen, prekäre Haftbedingungen, eine weitestgehend 
gleichgeschaltete Medienlandschaft sowie die Anwendung von Folter, Gewalt 
und Repression verdeutlichen den repressiven Umgang mit politisch Andersden-
kenden. Von einer tief verwurzelten Diskriminierung im privaten und öffentlichen 
Leben sind insbesondere Frauen und Mädchen, LSBTI und religiöse Minderhei-
ten betroffen. 

Der systematische Abbau bürgerlicher und politischer Rechte sowie demokrati-
scher Institutionen, die Instrumentalisierung des Justizsystems zur Verfolgung 
von Regimegegnerinnen und -gegnern, das harte Vorgehen gegen die Zivilgesell-
schaft durch das Ortega-Regime in Nicaragua beobachtet der Bundestag mit Be-
stürzen. Er nimmt zur Kenntnis, dass die vom VN-Menschenrechtsrat eingesetzte 
Gruppe von Menschenrechtsexpertinnen und -experten für Nicaragua im März 
2023 von mutmaßlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit spricht.  

Der Bundestag stellt mit Bestürzung fest, dass die fortlaufenden Gewalttaten im 
Rahmen des russischen Angriffskriegs zu den schlimmsten Menschenrechtsver-
brechen in Europa nach dem Zerfall der Sowjetunion zählen. Er verurteilt den 
russischen Angriffskrieg auf das Schärfste und betont die anhaltende und umfas-
sende Unterstützung der Ukraine. Er setzt sich dafür ein, dass alle Verantwortli-
chen strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Wir begrüßen die von der 
Bundesregierung anvisierte Doppelstrategie zur Errichtung eines Sondertribunals 
für die Ukraine und zur Reformierung des IStGH-Statuts, damit der Gerichtshof 
volle Jurisdiktion über den Straftatbestand der Aggression hat. Entsprechend ap-
pelliert der Bundestag an alle Staaten, sich der Jurisdiktion des IStGH und der 
Kampala-Beschlüsse zu unterwerfen und Strafverfahren zur Ahndung des Ver-
brechens der Aggression und anderer Völkerstraftaten zu unterstützen.  

Der Deutsche Bundestag wird sich weiterhin mit den all den ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln dafür einsetzen, das Ende von Straflosigkeit bei Völkerstrafta-
ten zu erreichen. In diesem Sinne begrüßen wir, dass die Bundesregierung sich 
weiterhin für die personelle und finanzielle Stärkung des IStGH einsetzt. 

Äußerst besorgt blickt der Bundestag auf die unmenschliche Lage an den EU-
Außengrenzen, auf dem Mittelmeer und in Lagern unter anderem in Staaten Nord-
afrikas und des Nahen Ostens. Deutschland und die EU sind in der Verantwor-
tung, die Rechte schutzsuchender Menschen zu schützen und zu achten. Es 
braucht eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, im Einklang 
mit der Genfer Flüchtlingskonvention, den Menschenrechten und der EU-Grund-
rechtecharta, die eine faire Verteilung von Verantwortung in der Europäischen 
Union ermöglicht. 

Die anhaltenden konfliktbedingten humanitären Krisen u. a. im Jemen und in Sy-
rien, sowie zahlreiche sog. vergessen Krisen, wie z. B. in der Zentralafrikanischen 
Republik und Simbabwe, geben weiterhin Anlass zur Beunruhigung. Bewaffnete 
Konflikte im Sudan sowie in den Ländern des Sahels, die maßgeblich von para-
militärischen Kräften staatlicher Akteure und privaten Gruppen (Private Military 
Companies, PMC) und/oder Terrorgruppen verursacht und betrieben werden, ver-
urteilt der Bundestag nachdrücklich und ruft die Konfliktparteien zur Waffenruhe 
auf. Mit großer Sorge nehmen wir wahr, dass sich die Sicherheitslage im Dreilän-
dereck Mali, Burkina Faso und Niger u .a. durch die Aktivität dschihadistischer 
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Terrorgruppen, die weiterhin für einen Großteil der Gewalt gegen die Zivilbevöl-
kerung verantwortlich sind, verschlechtert hat. Die Instabilität in der Sahel-Re-
gion stellt nicht nur ein hohes Sicherheitsrisiko für die dortige Bevölkerung, son-
dern auch für die internationale Gemeinschaft und damit auch die EU als Nach-
bar-Region dar. Die internationale Gemeinschaft ist weiterhin gefordert, in Kon-
flikten zu vermitteln, die Herstellung von Stabilität zu unterstützen und den 
Schutz der Menschenrechte und den Zugang zu humanitärer Hilfe in den Kon-
fliktkontexten konstant und deutlich in den Fokus zu stellen. 

Menschenrechtsverletzungen sind darüber hinaus in vielen weiteren Teilen der 
Welt und im Kontext staatlicher Gewalt, organisierter Kriminalität, globaler Lie-
fer- und Wertschöpfungsketten, digitaler und technologischer Innovation sowie 
Desinformation zu beobachten. Auch Konzepte der menschlichen Sicherheit müs-
sen neu gedacht werden.  

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, im 16. Menschen-
rechtsbericht, 

1. im gleichen Umfang wie den bisherigen Berichten der Bundesregierung über 
ihre Menschenrechtspolitik zu berichten; 

2. über die Umsetzung der im Koalitionsvertrag festgelegten menschenrechtli-
chen Vorhaben ausführlich zu berichten; 

3. als sogenannte „Schlaglichter“ 

– über das nationale und internationale Engagement der Bundesregierung 
im Kampf gegen Straflosigkeit bei (schweren) Menschenrechtsverlet-
zungen und Völkerstraftaten einschließlich der Anwendung von Sank-
tionen und der Durchführung von Verfahren nach dem deutschen Völ-
kerstrafgesetzbuch zu berichten; 

– über das Engagement der Bundesregierung im Kampf gegen gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit und Extremismus sowie in der Be-
treuung und Unterstützung der Opfer selbiger Tatbestände zu berichten;  

– über die Umsetzung des im Januar 2023 in Kraft getretenen deutschen 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, über ihre Unterstützungsange-
bote für Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Sorgfaltspflichten sowie 
die Auswirkungen auf die Menschenrechtslage der Betroffenen in den 
vom Gesetz erfassten Geltungsbereich zu informieren;  

– vertieft auf den Einsatz der Bundesregierung für Geschlechtergerech-
tigkeit und Gleichberechtigung von Mädchen, Frauen und marginali-
sierten Gruppen national wie international einzugehen sowie ausführ-
lich die Umsetzung und Wirkung der Leitlinien für feministische Au-
ßenpolitik darzulegen; 

– anknüpfend an den 15. Menschenrechtsbericht zu erörtern, welche 
Maßnahmen die Bundesregierung national sowie international ergreift, 
um menschenrechtskonforme Klimaanpassungs- und Minderungsmaß-
nahmen sowie Lösungen zum Ausgleich von Verlusten und Schäden 
voranzubringen; 

– über den Einsatz der Bundesregierung zum Monitoring und zur Einhal-
tung der Menschenrechte von Flüchtenden und Migrantinnen und Mig-
ranten an den EU-Außengrenzen sowie im Rahmen von Kooperationen 
mit Drittstaaten zu berichten; 
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4. angesichts einer zunehmenden Unterwanderung und Aushöhlung menschen-

rechtlicher Normen und Institutionen weltweit und vor allem durch autori-
täre Regime, das Engagement der Bundesregierung für Multilateralismus so-
wie die Universalität, Unteilbarkeit und Interdependenz der Menschenrechte 
und der Stärkung menschenrechtlicher Institutionen und Organe auf natio-
naler, regionaler und internationaler Ebene darzulegen und transparent die 
Unterzeichnung bzw. Ratifizierung internationaler Abkommen zu prüfen; 

5. ausführlich auf das Engagement der Bundesregierung als Mitglied im VN-
Menschenrechtsrat einzugehen und zu skizzieren, welche inhaltlichen 
Schwerpunkte die Bundesregierung hier setzt. 

Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung unter Einhaltung der haus-
hälterischen Vorgaben auf,  

1. weiterhin der Unteilbarkeit, Universalität, Gleichrangigkeit und Interdepen-
denz aller Menschenrechte – der bürgerlichen und politischen sowie der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte – Rechnung zu tra-
gen; 

2. angesichts der systematischen Untergrabung menschenrechtlicher Standards 
und multipler Menschenrechtsverletzungen weltweit weiterhin multilaterale 
Institutionen, die sich dem Schutz der Menschrechte verschrieben haben, 
Menschenrechtsorganisationen, Menschenrechtsverteidigerinnen und -ver-
teidiger sowie Institutionen der regionalen und internationalen Gerichtsbar-
keit zu stärken und ausreichend politisch, finanziell und personell zu unter-
stützen;  

3. weiterhin ihren Informationsauftrag im Bereich der Menschenrechtspolitik 
und der Demokratieförderung durch entsprechende Bildungsformate wahr-
zunehmen.  

Berlin, den 24. April 2024 

Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe 

Renata Alt 
Vorsitzende  

 

 
 

Frank Schwabe 
Berichterstatter 

Michael Brand (Fulda) 
Berichterstatter 

Boris Mijatović 
Berichterstatter 

Peter Heidt 
Berichterstatter 

Jürgen Braun 
Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Frank Schwabe, Michael Brand (Fulda), Boris Mijatović, 
Peter Heidt und Jürgen Braun 

I. Überweisung 

Der Deutsche Bundestag hat die Unterrichtung zum 15. Bericht der Bundesregierung über ihre Menschenrechts-
politik auf Drucksache 20/4865 in seiner 80. Sitzung am 20. Januar 2023 in erster Lesung beraten und zur feder-
führenden Beratung an den Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe überwiesen. Außerdem hat er 
ihn zur Mitberatung an den Auswärtigen Ausschuss, den Sportausschuss, den Rechtsausschuss, den Ausschuss 
für Arbeit und Soziales, den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und den Ausschuss 
für Digitales überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 

In dem vorliegenden Bericht betont die Bundesregierung die Bedeutung der Menschenrechte als zentrales Ele-
ment in inländischen und auswärtigen Beziehungen und fordert, dass diese gestärkt und staatliches Handeln um-
fassend reflektiert wird. Der Schutz der Menschenrechte stelle eine Querschnittsaufgabe aller Politikfelder dar, 
für dessen stärkere Beachtung sich Deutschland auch als nichtständiges Mitglied des VN-Sicherheitsrates ein-
setze. Ausweislich des Aktionsplans Menschenrechte 2023–2024, mit dem die Prioritäten des Engagements der 
Bundesregierung auf dem Gebiet der Menschenrechte festgehalten werden sollen, würden zukünftig weitere Maß-
nahmen und zahlreiche Projekte angestrebt, um Menschenrechte zu wahren und auszubauen, Menschenrechtsver-
letzungen zu bekämpfen, Institutionen, Akteurinnen und Akteure zu stärken und die Rechtstaatlichkeit zu sichern. 
Auf nationaler und europäischer Ebene werden bürgerliche und politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte im Hinblick auf die Einhaltung der Menschenrechte beleuchtet. Im Fokus stehen insbesondere vulnerable 
und somit besonders schutzbedürftige Gruppen wie Frauen und Mädchen, Kinder und Jugendliche, Menschen mit 
Behinderungen, Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, alte und von Rassismus betroffene Menschen. Dabei 
geht es vor allem um die Umsetzung von Empfehlungen und wiederholten Forderungen, die der VN-Menschen-
rechtsrat im Rahmen des Universal Periodic Reviews aufgestellt hat. Ein besonderes Augenmerk wird auf das 
Engagement der Bundesregierung zur Bekämpfung des Menschenhandels zum Zwecke sexueller Ausbeutung 
sowie zur Arbeitsausbeutung auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene und der Bekämpfung des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, insbesondere im Internet, gelegt. Darüber hinaus widmet sich der Bericht den Men-
schenrechten in der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik – mit besonderem Fokus auf die feministische 
Außen- und Entwicklungspolitik des Auswärtigen Amts und des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung. In diesem Rahmen werden die bi- und multilateralen Beziehungen sowie die Zusam-
menarbeit im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union sowie mit den 
VN, den G7, dem Europarat, der OSZE und der NATO hervorgehoben. Auch werden diesbezüglich bürgerliche, 
politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Frauen- und Kinderrechte sowie Zusammenhänge mit 
der Wirtschaft thematisiert. Ein gesondertes Schlaglicht wird auf Frauen und Kinder in Konflikten und Krisen 
sowie die Herausforderungen des Klimawandels für den Schutz der Menschenrechte geworfen. Auf internationa-
ler Ebene wird die Menschenrechtslage in 31 ausgewählten Ländern porträtiert, die Umsetzung von Menschen-
rechtsverpflichtungen thematisiert und die Wirkung deutscher bzw. europäischer Projektarbeit vor Ort dargestellt. 

III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Der Sportausschuss hat in seiner 51. Sitzung am 24. April 2024 beschlossen zu empfehlen, die Unterrichtung 
der Bundesregierung auf Drucksache 20/4865 zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem hat der Ausschuss mit den 
Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppe Die Linke beschlossen zu empfehlen, den Entschließungs-
antrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(17)85 anzuneh-
men. 
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Der Rechtsausschuss hat in seiner 100. Sitzung am 24. April 2024 einstimmig beschlossen zu empfehlen, die 
Unterrichtung der Bundesregierung auf Drucksache 20/4865 zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem hat der Rechts-
ausschuss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion der CDU/CSU und der Gruppe Die Linke beschlossen zu 
empfehlen, den Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Aus-
schussdrucksache 20(17)85 anzunehmen. 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat in seiner 78. Sitzung am 24. April 2024 beschlossen zu empfehlen, 
die Unterrichtung der Bundesregierung auf Drucksache 20/4865 zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem hat der Aus-
schuss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Gruppe Die Linke und bei Abwesenheit der Gruppe 
BSW beschlossen zu empfehlen, den Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP auf Ausschussdrucksache 20(17)85 anzunehmen. 

Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat in seiner 50. Sitzung am 21. Februar 
2024 beschlossen zu empfehlen, die Unterrichtung der Bundesregierung auf Drucksache 20/4865 zur Kenntnis zu 
nehmen. 

Der Ausschuss für Digitales hat in seiner 62. Sitzung am 24. April 2024 beschlossen zu empfehlen, die Unter-
richtung der Bundesregierung auf Drucksache 20/4865 zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem hat der Ausschuss 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP und der Gruppe Die Linke gegen 
die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD beschlossen zu empfehlen, den Entschließungsantrag der 
Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Ausschussdrucksache 20(17)85 anzunehmen. 

Der Auswärtige Ausschuss hat keine Stellungnahme abgegeben. 

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Der Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe hat in seiner 36. Sitzung am 17. April 2023 im Rahmen 
einer öffentlichen Anhörung die Beratungen über die Unterrichtung der Bundesregierung auf Drucksache 20/4865 
aufgenommen. Einzelheiten können dem Protokoll der öffentlichen Anhörung entnommen werden. Der Aus-
schuss hat die Beratungen in seiner 60. Sitzung am 24. April 2024 abgeschlossen. Der Ausschuss für Menschen-
rechte und humanitäre Hilfe hat einstimmig beschlossen zu empfehlen, die Unterrichtung zur Kenntnis zu neh-
men. Außerdem hat der Ausschuss mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Abwesenheit der Gruppe Die Linke beschlossen 
zu empfehlen, den Entschließungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Aus-
schussdrucksache 20(17)85 anzunehmen.

Berlin, den 24. April 2024 

Frank Schwabe 
Berichterstatter 

Michael Brand (Fulda) 
Berichterstatter 

Boris Mijatović 
Berichterstatter 

Peter Heidt 
Berichterstatter 

Jürgen Braun 
Berichterstatter 
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